
Gemeinsame Bekanntmachung der Gemeinden
Dörverden und Kirchlinteln über das Recht zur Einsicht-
nahme in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 12.09.2021
sowie ggf. durchzuführende Stichwahlen am 26.09.2021

1. Wahlberechtigte haben gemäß § 18 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) das Recht,
die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer im Wählerver-
zeichnis eingetragenen personenbezogenen Daten zu
überprüfen. Dazu können die Wahlberechtigten in der je-
weiligen Wohnsitzgemeinde das Wählerverzeichnis ihres
Wahlbezirkes

vom 23.08.2021 bis 27.08.2021,

während der allgemeinen Öffnungszeiten

bei der örtlichen Gemeindeverwaltung einsehen, und
zwar an folgenden barrierefrei zugänglichen Stellen:

Gemeinde Dörverden, Große Straße 80, 27313 Dörverden

Gemeinde Kirchlinteln, Am Rathaus 1, 27308 Kirchlinteln

Für verbundene Wahlen wird ein gemeinsames Wähler-
verzeichnis geführt.

2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten spätestens am 22.08.2021 eine
Wahlbenachrichtigung. Diese Wahlbenachrichtigung soll
bei der Stimmabgabe oder der Beantragung eines Wahl-
scheines vorgelegt werden. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, kann sein Recht auf Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis in Anspruch nehmen und ggf. die Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses beantragen.

3. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses kön-
nen bis zum 27.08.2021 von jeder/jedem Wahlberechtig-
ten oder einer von ihr/ihm beauftragten Person bei der
örtlichen Gemeindeverwaltung schriftlich gestellt oder
zur Niederschrift gegeben werden. Dabei sind die er-
forderlichen Beweismittel beizubringen, sofern die be-
haupteten Tatsachen nicht offenkundig sind. Wählen
kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

4. Eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

5. Eine wahlberechtigte Person, die nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag
einen Wahlschein,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses versäumt hat, oder

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung entstanden
ist.

6. Der Wahlschein wird von der in Ziffer 1 genannten
Gemeinde erteilt, in deren Wählerverzeichnis die wahlbe-
rechtigte Person eingetragen ist oder hätte eingetragen
werden müssen.

7. Wahlscheine können bis zum 10.09.2021 bis 13.00 Uhr,
schriftlich oder mündlich beantragt werden. Der Schrift-
form wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax,
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form Genüge getan. Die beantra-
gende Person muss Familienname, Vorname, Geburtsda-
tum und ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort) angeben. Telefonische und mit SMS-Kurz-
nachrichten versendete Anträge sind unzulässig. In be-
stimmten Ausnahmefällen (siehe Nr. 5) kann ein Wahl-
schein noch bis zum 12.09.2021, 15.00 Uhr, bei der örtlich
zuständigen Gemeindeverwaltung beantragt werden.

Die gilt auch, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich
erklärt, dass sie wegen einer plötzlichen Erkrankung den
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten aufsuchen kann.

Bei verbundenen Wahlen, gilt der Wahlscheinantrag für
jede Wahl, für die die beantragte Person wahlberechtigt
ist.

Wer einen Wahlschein für eine andere Person beantragt,
muss seine Berechtigung durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen. Bewerberinnen, Bewerber
und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nur
für nahe Familienangehörige einen Antrag stellen.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Empfangnah-
me der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

8. Verlorene Wahlscheine oder Stimmzettel werden
nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (11.09.2021
bis 12.00 Uhr), ein neuer Wahlschein erteilt werden.

9. Wahlberechtigte mit Wahlschein können bei verbundenen
Wahlen nur durch Briefwahl wählen. Die wählende Per-
son hat der Gemeindewahlleitung der Gemeinde, in der
der Wahlschein ausgestellt worden ist, im verschlossenen
Wahlbriefumschlag

1. den Wahlschein,

2. den/die Stimmzettel in einem besonderem Umschlag

so rechtzeitig zu zuleiten, dass der Wahlbrief spätestens
am Wahltag bis 18.00 Uhr dort eingeht. Der Wahlbrief
kann auch in der Dienststelle der zuständigen Wahl-
leitung abgegeben werden. Nähere Hinweise darüber,
wie die wählende Person die Briefwahl auszuüben hat,
sind auf dem Wahlschein angegeben.

Dörverden, den 02.08.2021

Kirchlinteln, den 02.08.2021

DER BÜRGERMEISTER

GEMEINDE KIRCHLINTELN
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